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RS OGH 1967/10/12 2Nd8/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1967

Norm

ABGB §161

JN §28

PStG §31

Rechtssatz

Keine Ordination eines Gerichtes zur Feststellung der Legitimierung eines außerehelichen Kindes einer deutschen

Staatsangehörigen durch nachfolgende Ehe, wenn der Vater österreichischer Staatsbürger ist und im Inland seinen

Wohnsitz hat; zuständig ist das Gericht des allgemeinen Gerichtsstandes des Vaters.
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